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Entwurf fir ein Sozialversicherungs-Organisationsgesetz; Begutachtung;
Stellungnahme des BMVRDJ

Das Bundesministerium fur Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz beehrt sich, zu
dem Entwurf fir ein Sozialversicherungs-Organisationsgesetz wie folgt Stellung zu nehmen.

Die Stellungnahme wird — wie gewiinscht — auch dem Prasidium des Nationalrats Gbermittelt.

Zu Artikel 1 Z 145 (§ 718 ASVG)

Soweit das BMVRDJ das Uberblicken kann, findet sich in diesem Entwurf — auch nicht in den
Schlussbestimmungen des § 718 dieses Entwurfes — eine Aussage dariber, ob der Dachverband
der SVT als Rechtsnachfolger in die von der Republik Osterreich, vertreten durch den jeweiligen
Bundesminister mit dem HV der SVT abgeschlossenen Vereinbarungen eintritt bzw. ob diese
Vereinbarungen weiterhin gelten oder nicht. Das damalige Bundesministerium fir Justiz hat nach
ca. 1 ¥ jahrigen Verhandlungen mit der OO GKK und dem HV der SVT im Dezember 2012 mit
dem HV der SVT eine Vereinbarung zur pauschalen Abgeltung der Kosten der
Krankenbehandlung der im Forensischen Zentrum Asten und in der Justizanstalt Gollersdorf
gemal? § 21 Abs. 1 StGB bzw. § 429 StPO untergebrachten Personen abgeschlossen. Im Zeitraum
2013 bis 2017 haben diese beiden KVT (OO GKK und NO GKK) insgesamt 767.515,60 EUR an die
Justiz bezahlt. Offen bleibt fir das BMVRDJ hier die Frage, ob diese Vereinbarung weiterhin in
Geltung bleibt oder nicht. Eine diesbeziigliche Klarstellung im ggstdl. Begutachtungsentwurf

ware winschenswert.
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Zu Artikel 1 Z 146 (§ 720 ASVG)

Fur das Strafvollzugsgesetz  (StVG) wirft die Verwendung der Bezeichnungen
~Gebietskrankenkasse seines Wohnsitzes" (§ 77 Abs. 4 StVG), ,Gebietskrankenkassen®
(Uberschrift § 78 StVG) und ,Gebietskrankenkasse® (§ 78 Abs. 1 StVG etc), da diese
Bezeichnungen nicht von der Auflistung in § 720 des Artikel 1 dieses Begutachtungsentwurfes
umfasst sind, die Frage auf, ob diese Begriffe auch durch den Begriff ,Osterreichische
Gesundheitskasse" als global ersetzt anzusehen sind oder nicht. Diesbeziglich darf angeregt
werden, zur Klarstellung und Vermeidung von Missverstindnissen auch die Begriffe
+Gebietskrankenkasse des/seines Wohnsitzes", ,Gebietskrankenkasse" und

.~Gebietskrankenkassen" in die Auflistung des § 720 des Entwurfes aufzunehmen.

Im § 66a Abs. 6 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AIVG) wird normiert, dass die Beitrage
zur Arbeitslosenversicherung an die Niederdsterreichische Gebietskrankenkasse zu entrichten
sind. Gemal? § 720 des Entwurfes ware der Begriff ,Niederdsterreichische Gebietskrankenkasse™
durch den Begriff ,Osterreichische Gesundheitskasse" zu ersetzen. Offen bleibt dabei die Frage,
ob diese Beitrage weiterhin an die NO-Landesstelle, oder an die zentrale Verwaltung am Sitz der
Osterreichischen Gesundheitskasse zukUnftig zu Uberweisen sind. Insofern ware es hilfreich im
§ 720 dieses Entwurfes eine generelle Aussage dariber vorzunehmen, welche Konsequenzen

grundsatzlich mit der jeweiligen Bezeichnungsanderung generell verbunden sein sollen.

18. Oktober 2018
FUr den Bundesminister:

Mag. Hartmut Haller

Elektronisch gefertigt

2von 2

www.parlament.gv.at



	Entwurf für ein Sozialversicherungs-Organisationsgesetz; Begutachtung; Stellungnahme des BMVRDJ



